
 

 

 

Sitzungsvorlage 
 

 

FB / Aktenzeichen  Vorlage Datum 

IV/67  öffentlich 2018/144 24.08.2018 

 

BERATUNGSFOLGE  

  Beratungsergebnis 

Gremium Termin EST Ja Nein Enth. 

Gemeinderat 13.09.2018     

 

 

Sportplatz Lintvenn 

- Rückholrecht 

- Errichtung eines Ballfangzaunes 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Rückholrecht 

Der Rat macht von seinem Rückholrecht gem. § 1 Abs. 6 Satz 2 der Zuständigkeits-

ordnung für die Ausschüsse des Rates der Gemeinde Ostbevern Gebrauch. 

 

Errichtung eines Ballfangzaunes 

Der Errichtung eines Ballfangzaunes hinter dem Tor im nördlichen Bereich des Sport-

platzes Lintvenn wird zugestimmt. Die erforderlichen Haushaltsmittel hierfür sind in 

2018 bereitzustellen, indem auf die Erneuerung der Tore der Lagerräume („Garagen-

tore“) in 2018 verzichtet wird. 

 

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 

 

Beim Produkt 06.02.02 „Sportfreianlagen und Kinderspielplätze“ sind im Haushalts-

plan 2018 für das Aufstellen eines Ballfangzaunes keine Mittel vorgesehen. Die benö-

tigte Summe kann innerhalb des Produktes bereitgestellt werden. 

 

 

Gleichstellung: 

 

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.   ja [ ] nein [ X ] 

 

 

Gemeinde Ostbevern 

Der Bürgermeister 
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Sachdarstellung: 

 

Die Fußballabteilung des BSV Ostbevern trägt regelmäßig auf dem Sportplatz Lint-

venn im Ortsteil Brock Spiele aus. Die Trainingszeiten finden ebenfalls regelmäßig im 

Ortsteil Brock statt. Während der Spiele kommt es häufig vor, dass Bälle im nördli-

chen Bereich über das Tor oder neben dem Tor hinweg geschossen werden und dann 

im unmittelbar angrenzenden Gehölzstreifen und auf der dort verlaufenden Straße 

landen. Bis vor kurzem stellte sich das kaum als Problem dar, weil die meisten Bälle in 

der dichten Bepflanzung liegen blieben. Nachdem der Eigentümer der Fläche in Aus-

übung seines Forstrechts den Gehölzbestand gelichtet hat, laufen die Bälle auf die 

Straße und stellen eine nicht unerhebliche Verkehrsgefährdung dar. Es ist daher vor-

gesehen, den Bereich hinter dem Tor mit einem 30 Meter langen und 5 Meter hohen 

Ballfangzaun abzugrenzen, sodass die Bälle auf dem Spielfeld verbleiben. 

 

Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 10.000 €. Im Haushaltsplan für das Jahr 2018 

ist hierfür kein Ansatz vorgesehen. Es war jedoch vorgesehen, im Beverstadion die 

Tore der Lagerräume („Garagen“) zu erneuern. Diese Maßnahme kann in das kom-

mende Jahr verschoben werden.  

 

 

 

 

 

Wolfgang Annen 

Bürgermeister 

Hans-Heinrich Witt 

Fachbereichsleiter 
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